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Bestätigung über Zuwendungen nach der Kleinspendenregelung 
zur Vorlage beim Finanzamt im Sinne des § 50 Absatz 2 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung (EStDV). 
 
Diese Bestätigung gilt bis 200,00 Euro in Verbindung mit Ihrem selbst erstellten 
Ausdruck eines Einzahlungsbelegs, einer Buchungsbestätigung eines 
Kreditinstituts oder eines Kontoauszugs (z. B. Online-Banking-Ausdruck, PayPal-
Transaktionsdetails) als Spendennachweis. 
 
Die Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Konstanz e. V. ist wegen der Förderung des 
Wohlfahrtswesens nach dem letzten uns zugegangenen Steuerbescheid des 
Finanzamtes Konstanz, Steuernummer 09041/05832 vom 19.07.2019 nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach 
§ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung als Spende nur zur Förderung des 
Wohlfahrtswesens im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 Abgabenordnung verwendet 
wird. 
 
 
 
 
 

Liebe Spenderin, 

lieber Spender, 
 
mit Ihrer Spende unterstützen Sie zielgerichtet die gemeinnützige Tätigkeit der AWO. 
Ihr Engagement hilft den Menschen und stärkt den gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Stellvertretend für alle Nutzer unserer Einrichtungen sagen wir vielen Dank! 
 
             Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Konstanz e. V. 


